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Ablauf Aufnahmeverfahren Wohnen 
Wohnheime Mosaik der Stiftung Helsenberg 
 
 
1. Aufnahmeverfahren 
 
Informationsgespräch 
Interessentinnen und Interessenten werden vom jeweiligen Wohnheim zu einem Informationsgespräch 
eingeladen. Das Informationsgespräch dient zum gegenseitigen Kennenlernen und gibt Einblick in den 
Wohnheimalltag. Wir begrüssen es, wenn beim Gespräch eine Begleitperson (Beistände, Sozialdienst, 
Bezugsperson oder andere) mit dabei ist. 
Notwendige Unterlagen: 
• Vollständig ausgefülltes Aufnahmegesuch (das Gesuch wird als Informationsgrundlage genutzt und ist 

unverbindlich) 
 
Weitere Kennenlernmöglichkeiten 
Ja nach Situation kann nach absolviertem Interessentengespräch ein Probewohnen (min. 5, max. 7 Tage, 
Kostengutsprache notwendig) vereinbart werden. Sollte ein Probewohnen vereinbart werden, begrüssen wir 
bei einem beidseitig positiven Verlauf das direkte Verbleiben im Wohnheim. Weitere Möglichkeiten sind das 
Teilnehmen an gemeinsamen Mahlzeiten oder ein Schnuppernachmittag. 
 
Aufnahmeentscheid 
Über die definitive Aufnahme entscheidet die jeweilige Standortleitung nach Absprache mit dem Team und der 
Betriebsleitung. Voraussetzung für einen Eintritt ist, dass die Aufnahmekriterien erfüllt sind, die 
Kostenübernahme geklärt ist und alle Aufnahmeunterlagen vollständig eingereicht sind.  
 
 
2. Eintrittsvorbereitung 
Nach erfolgtem Aufnahmeentscheid werden die notwendigen administrativen Schritte eingeleitet und 
Formalitäten geklärt. Der Aufenthalt wird mittels Wohnheimvertrag geregelt. 
Einzureichende Aufnahmeunterlagen (vor Eintritt): 
Mindestens 5 Tage vor Eintritt benötigen wir zwingend folgende Unterlagen: 
• Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Aufnahmegesuch 
• Anhang Aufnahmegesuch Begleitungsbedarf 
• Kostengutsprache/Kopie IHP Verfügung 
• Arztbericht 
• Übergabebericht der letzten Institution oder ambulanten Betreuung (falls zutreffend) 
• Aktuelle Medikamentenverordnung 
• Ausgefülltes Formular Entbindung Schweigepflicht 
 
 
3. Eintritt und Probezeit 
Die Probezeit dauert 3 Monate. In dieser Zeit erleben die Interessentinnen und Interessenten den Tagesablauf 
im Wohnheim und werden in sämtliche Aktivitäten miteinbezogen. Der Aufenthalt wird von einer 
Bezugsperson begleitet. Vor Ende der Probezeit findet ein Auswertungsgespräch mit der Bezugsperson und 
der Standortleitung statt. Während der Probezeit kann der Aufenthalt jederzeit auf Wunsch der Klientin oder 
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des Klienten auf Ende des laufenden Monates abgebrochen werden. Im Falle eines Abbruches des 
Aufenthaltes, wird mit den zuweisenden Stellen im Voraus eine Anschlusslösung definiert und vereinbart. 
 
Bei Eintritt benötigen wir zusätzlich folgende Dokumente: 
• Kopie der Krankenkassenversicherung und Haftpflichtversicherung 
• Heimatausweis zwecks Anmeldung Wochenaufenthalter/-in bei Gemeinde 
Medikamente: 
• Gültiges Rezept für alle Medikamente inklusive Reservemedikamente 
• Medikamente inklusive Reservemedikamente für 3 Tage 
Bei FU oder strafrechtlicher Massnahme: 
• schriftliche Zustimmung, Entscheid oder Verfügung der zuständigen Behörde 
 
Erste Betreuungsphase 
Die Selbstbestimmung, Mitwirkung und die Eigenverantwortung sind tragende Elemente in der täglichen und 
individuellen Begleitung und Betreuung. In den ersten drei Monaten des Aufenthaltes im Wohnheim werden 
anhand des individuellen Betreuungsbedarfes und der Bedarfsstufe eine Anamnese und eine Fokusplanung 
erstellt. Vor Ablauf der Probezeit findet ein Standortgespräch mit allen beteiligten Personen statt. 
 
Tagesstruktur, Beschäftigung, Freizeit 
Unter Berücksichtigung der persönlichen Leistungsfähigkeit und des individuellen Bedarfes werden in einem 
weiteren Schritt in Zusammenarbeit mit internen und externen Stellen Tagesstruktur, Beschäftigung, Arbeit 
und Freizeitangebote geklärt. 
 
 
Weitere Dokumente mit relevanten Informationen 
- Broschüre „Die Stiftung Helsenberg stellt sich vor“ 
- Informationen zum Wohnheimvertrag / Hausregeln 
- Tarifordnung Stiftung Helsenberg 

 
 
 
 
Kontakte 
Stiftung Helsenberg 
Mosaik Interlaken 
Gurbenstrasse 2 
CH-3800 Unterseen 
Telefon +41 33 821 14 31 
leitung.interlaken@stiftung-helsenberg.ch 

Stiftung Helsenberg 
Mosaik Meiringen 
Kreuzgasse 16 
CH-3860 Meiringen 
Telefon +41 33 971 44 75 
leitung.meiringen@stiftung-helsenberg.ch 

 
Stiftung Helsenberg 
Mosaik Ringgenberg 
Beundenstrasse 35 
CH-3852 Ringgenberg 
Telefon +41 33 821 10 22 
Leitung.ringgenberg@stiftung-helsenberg.ch 

 

 


